
Volksabstimmung vom
28. November 2010
A) Eidgenössische Vorlagen
1. Volksinitiative vom 15. Februar 2008 "Für die Aus-

schaffung krimineller Ausländer (Ausschaffungs-
initiative)" und als direkter Gegenentwurf den Bundes-
beschluss vom 10. Juni 2010 über die Aus- und Wegwei-
sung krimineller Ausländerinnen und Ausländer im
Rahmen der Bundesverfassung

2. Volksinitiative vom 6. Mai 2008 "Für faire Steuern.
Stopp dem Missbrauch beim Steuerwettbewerb
(Steuergerechtigkeits-Initiative)"

B) Kantonale Ersatzwahl
3. Mitglied der Regierung des Kantons St. Gallen

C) Kommunale Vorlage
4. Sportpark Bergholz

Die Urnen werden aufgestellt:

Sonntag, 28. November 2010
Rathaus (Parterre) 10.00 –11.30 Uhr
Alleeschulhaus 10.00 –11.30 Uhr

Stimmberechtigt sind Schweizerinnen und Schweizer, die
das 18. Altersjahr zurückgelegt haben, in der Gemeinde
wohnen und von der Stimmfähigkeit nicht ausgeschlossen
sind.

Vorzeitige persönliche Stimmabgabe
Die Stimmberechtigten haben am Donnerstag, 25. Novem-
ber 2010, und Freitag, 26. November 2010, während den
ordentlichen Büroöffnungszeiten die Möglichkeit, vorzeitig
die persönliche Stimme beim Stimmregisterführer, Ein-
wohneramt, Rathaus, Marktgasse 58, abzugeben.

Briefliche Stimmabgabe
Die Stimmberechtigten können ihre Stimme ab Erhalt des
Abstimmungsmaterials von jedem beliebigen Ort im In-
oder Ausland aus brieflich abgeben. Diese muss spätestens
am Sonntag, 28. November 2010, bis zur Schliessung der
Urnen bei der Stadt Wil eintreffen.

Das Stimmmaterial erhalten die Stimmberechtigten durch
die Post zugestellt. Fehlende Unterlagen können bis
Freitag, 26. November 2010, beim Einwohneramt nach-
bezogen werden.

www.stadtwil.ch


